
Satzung 
über die Festlegung von Schulbezirken 
für die Hauptschule und die Realschule 

in der Trägerschaft der Gemeinde Hilter 
am Teutoburger Wald 

 
 
Aufgrund der §§ 6 und 8 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 
vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.01.2003 (Nds. GVBl. S. 36), und des § 63 Abs. 2 des  Nds. Schulgesetzes 
(NSchG) in der Fassung vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.07.2003 (Nds GVBl. S. 244) wird durch 
Beschluss des Rates der Gemeinde Hilter a.T.W. vom 25.03.2004 folgende 
Satzung über die Festlegung von Schulbezirken für die Hauptschule und die 
Realschule in der Trägerschaft der Gemeinde Hilter a.T.W. erlassen: 
 

§ 1 
Begriffsbestimmung 

 
Der Schulträger kann gemäß § 63 Abs. 2 NSchG für Schulen im Sekundarbe-
reich I Schulbezirke unter Berücksichtigung der Ziele der Schulentwicklungs-
planung festlegen. Soweit für Schulen Schulbezirke festgelegt worden sind, 
haben die Schülerinnen und Schüler diejenige Schule der von ihnen gewählten 
Schulform zu besuchen, in deren Schulbezirk sie ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt haben, sofern sich aus dem NSchG nichts anderes ergibt (§ 
63 Abs. 3 NSchG). 
 

§ 2 
Schulbezirk Hauptschule 

 
Der Schulbezirk der Hauptschule Hilter  (Teil der organisatorisch zusammen-
gefassten Grund- u. Hauptschule Hilter) umfasst das gesamte Gebiet der Ge-
meinde Hilter a.T.W. 
 

§ 3 
Schulbezirk Realschule 

 
Der Schulbezirk der Realschule Hilter umfasst das gesamte Gebiet der Ge-
meinde Hilter a.T.W. 
 

§ 4 
Inkrafttreten  

 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
kreises Osnabrück in Kraft. 
 
 
Hilter a.T.W., den 25.03.2004 
 
 

Gemeinde Hilter 
am Teutoburger Wald 

 
Bußmann 

Bürgermeister 


